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[bookmark: Text6]Schule:      

Teilnehmende Schulleitung und Lehrperson(en):      

Teilnehmende/r Schüler/in:      

Teilnehmende Eltern/Erziehungsberechtigte:      


PROTOKOLL DES PERSPEKTIVENGESPRÄCHS 
zum Schüler     /zur Schülerin      

	Gründe der Beendigung des Schulbesuchs 
     

	Beratung über den weiteren Bildungsweg 
     

	Information über die Ausbildungspflicht ist erfolgt:
ja           nein        
Informationsblatt ausgehändigt:
ja           nein        








Unterschrift Schulleitung			Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte


				Ort, Datum, Schulstempel

Beiblatt zum Perspektivengespräch gemäß § 44 Abs. 9 SchUG

Das Gespräch ist seitens der Schule anzuberaumen, wenn der Schulbesuch einer Schülerin oder eines Schülers der zumindest neunten Schulstufe einer mittleren oder höheren Schule beendet wird und kein Schulwechsel bzw. der Wechsel in eine Lehre durch die Erziehungsberechtigten nachgewiesen werden kann.
Die Schulleitung hat einen Termin festzulegen, an dem sowohl der Schüler/die Schülerin (bei Minderjährigkeit ein Erziehungsberechtigter) als auch ein/e Vertrauenslehrer/in teilnimmt. Es kann auch eine weitere Person von der Schulleitung namhaft gemacht werden, die nicht dem Personalstand der Schule angehört z.B. Jugendcoach.
Das Formblatt „Perspektivengespräch“ dient der Dokumentation des Gesprächs und ist in der vorgeschlagenen Form nicht verpflichtend zu verwenden. Die Vorlage kann je nach individuellen Vorstellungen von der Schule adaptiert oder durch eine völlig andere Form der Dokumentation ersetzt werden. 
Es ist jedenfalls eine schriftliche Dokumentation des Perspektivengesprächs erforderlich. Die Aufbewahrungspflicht beträgt lt. § 77a Abs. 3 SchUG drei Jahre, ab dem Jahr, in dem das Protokoll erstellt wurde.
Gegenstand des Gesprächs ist eine Analyse über die Beendigung des Schulbesuchs und eine Beratung über den weiteren Bildungsweg (siehe anbei Ausbildungspflicht bis 18, das den Eltern ausgehändigt werden kann).
Folgende Punkte sind zu reflektieren:
· Begründung für die Beendigung des Schulbesuchs
· Beratung über weitere Bildungswege
· Information über die Ausbildungspflicht (siehe anbei Auszug zur Ausbildungspflicht, der den Schüler/innen bzw. Eltern ausgehändigt werden kann)
Bleiben die Eltern dem Termin ungerechtfertigt fern oder verweigern sie die Mitwirkung daran, so ist ein weiterer Gesprächstermin durch die BD anzuberaumen (unter Beiziehung einer Person aus dem Bereich psychosoziale Unterstützung wie z.B. Schulpsychologie, Schulsozialarbeit).


INFORMATIONSBLATT



In Österreich sind alle Jugendlichen unter 18 Jahren nach der        Pflichtschule verpflichtet, eine Ausbildung oder Bildung zu absol-vieren, bis sie 18 Jahre alt sind oder eine weiterführende Ausbil-dung erfolgreich abgeschlossen haben.

Grundprinzipien der Ausbildungspflicht bis 18

Seit 2016 gilt in Österreich das Ausbildungspflichtgesetz (AusBildung bis  18). Es verpflichtet alle Jugendlichen, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und dauerhaft in Österreich leben, nach der Pflichtschule einer Bil-dungs- oder Ausbildungsmaßnahme nachzugehen. Die Pflicht endet ent-weder mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres oder mit dem positiven Ab-schluss einer weiterführenden Ausbildung. 

Erfüllungsmöglichkeiten
Die Ausbildungspflicht kann durch verschiedene Wege erfüllt werden:
· Lehrausbildung nach dem Berufsausbildungsgesetz oder land- und         forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz
· Berufsbildende mittlere oder höhere Schulen (BMHS, AHS)
· Gesundheitsberufliche Ausbildung von mindestens 2.500 Stunden
· Teilqualifizierungen oder vorbereitende Maßnahmen, z. B. Basisbil-dungs- oder Nachreifekurse, Pflichtschulabschlusskurse
· Kurse des AMS oder integrative Angebote für Jugendliche mit Ein-schränkungen
· Maßnahmen für Jugendliche mit Assistenzbedarf gemäß Behinderten-einstellungsgesetz 

Verantwortlichkeiten
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Jugend-liche die Ausbildungspflicht erfüllen. 


Wenn ein Jugendlicher nicht innerhalb von vier Monaten nach Beendigung der Schule oder einer Ausbildung eine Bildungsmaßnahme beginnt, muss   die Koordinierungsstelle informiert werden. Diese ist in allen Bundeslän-dern eingerichtet und unter 0800 700 118  erreichbar. 

Konsequenzen bei Nichtbefolgung
Wer die Ausbildungspflicht verletzt, kann wie bei der Schulpflicht mit einer Verwaltungsstrafe belegt werden. Für Jugendliche, die bereits arbeiten, gilt:Eine Beschäftigung ohne Lehrvertrag erfüllt die Ausbildungspflicht in der    Regel nicht, jedoch können sie weiterhin arbeiten. In solchen Fällen wird ein  Perspektiven- oder Betreuungsplan erstellt, um die Ausbildungspflicht        sicherzustellen. 

Ziel und Nutzen
Die Ausbildungspflicht soll die Qualifikation Jugendlicher verbessern, die   Jugendarbeitslosigkeit senken und die Chancen auf gut bezahlte Arbeit     erhöhen. Jugendliche mit einer Ausbildung über die Pflichtschule hinaus     sind weniger von Arbeitslosigkeit bedroht und haben bessere berufliche      Perspektiven. Das Programm bietet umfassende Beratung, Betreuung und  Informationen für Jugendliche und Erziehungsberechtigte, um die bestmög-liche Unterstützung zu gewährleisten.
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